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Außerdem	sind	die	gesetzlichen	Vertreter	verantwortlich	 für	die	Aufstellung	des	La-
geberichts,	der	 insgesamt	ein	unter	Beachtung	der	 landesrechtlichen	Vorschriften	zu-
treffendes	Bild	von	der	Lage	des	Eigenbetriebs	vermittelt	sowie	in	allen	wesentlichen	
Belangen	mit	dem	Jahresabschluss	 in	Einklang	steht,	den	Vorschriften	 	der	Eigenbe-
triebsverordnung	des	Landes	Sachsen-Anhalt	entspricht	und	die	Chancen	und	Risiken	
der	zukünftigen	Entwicklung	zutreffend	darstellt.	Ferner	sind	die	gesetzlichen	Vertreter	
verantwortlich	für	die	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	(Systeme),	die	sie	als	notwendig	
erachtet	 haben,	 um	die	Aufstellung	 eines	Lageberichts	 in	Übereinstimmung	mit	 den	
anzuwendenden	Vorschriften	der	Eigenbetriebsverordnung	LSA	zu	ermöglichen,	und	
um	ausreichende	geeignete	Nachweise	für	die	Aussagen	im	Lagebericht	erbringen	zu	
können.

Der	Betriebsausschuss	ist	verantwortlich	für	die	Überwachung	des	Rechnungslegungs-
prozesses	 des	 Eigenbetriebs	 zur	Aufstellung	 des	 Jahresabschlusses	 und	 des	 Lagebe-
richts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts

Unsere	Zielsetzung	ist,	hinreichende	Sicherheit	darüber	zu	erlangen,	ob	der	Jahresab-
schluss	als	Ganzes	frei	von	wesentlichen	–	beabsichtigten	oder	unbeabsichtigten	–	fal-
schen	Darstellungen	ist,	und	ob	der	Lagebericht	insgesamt	ein	unter	Beachtung	der	lan-
desrechtlichen	Vorschriften	zutreffendes	Bild	von	der	Lage	des	Eigenbetriebs	vermittelt	
sowie	in	allen	wesentlichen	Belangen	mit	dem	Jahresabschluss	sowie	mit	den	bei	der	
Prüfung	gewonnenen	Erkenntnissen	in	Einklang	steht,	den	Vorschriften	der	Eigenbe-
triebsverordnung	LSA	entspricht	und	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünftigen	Ent-
wicklung	zutreffend	darstellt,	sowie	einen	Bestätigungsvermerk	zu	erteilen,	der	unsere	
Prüfungsurteile	zum	Jahresabschluss	und	zum	Lagebericht	beinhaltet.

Hinreichende	Sicherheit	 ist	 ein	 hohes	Maß	 an	Sicherheit,	 aber	 keine	Garantie	 dafür,	
dass	eine	 in	Übereinstimmung	mit	§	317	HGB	unter	Beachtung	der	vom	Institut	der	
Wirtschaftsprüfer	 (IDW)	 festgestellten	 deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Ab-
schlussprüfung	durchgeführte	Prüfung	eine	wesentliche	falsche	Darstellung	stets	auf-
deckt.	 Falsche	Darstellungen	 können	 aus	Verstößen	 oder	Unrichtigkeiten	 resultieren	
und	werden	als	wesentlich	angesehen,	wenn	vernünftigerweise	erwartet	werden	könnte,	
dass	sie	einzeln	oder	insgesamt	die	auf	der	Grundlage	dieses	Jahresabschlusses	und	La-
geberichts	getroffenen	wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	Adressaten	beeinflussen.

Während	der	Prüfung	üben	wir	pflichtgemäßes	Ermessen	aus	und	bewahren	eine	kriti-
sche	Grundhaltung.	Darüber	hinaus

•	 	identifizieren	 und	 beurteilen	 wir	 die	 Risiken	 wesentlicher	 –	 beabsichtigter	 oder	
unbeabsichtigter	–	falscher	Darstellungen	im	Jahresabschluss	und	im	Lagebericht,	
planen	und	führen	Prüfungshandlungen	als	Reaktion	auf	diese	Risiken	durch	sowie	
erlangen	Prüfungsnachweise,	die	ausreichend	und	geeignet	sind,	um	als	Grundlage	
für	unsere	Prüfungsurteile	zu	dienen.	Das	Risiko,	dass	wesentliche	falsche	Darstel-
lungen	nicht	aufgedeckt	werden,	ist	bei	Verstößen	höher	als	bei	Unrichtigkeiten,	da	
Verstöße	betrügerisches	Zusammenwirken,	Fälschungen,	beabsichtigte	Unvollstän-
digkeiten,	irreführende	Darstellungen	bzw.	das	Außerkraftsetzen	interner	Kontrol-
len	beinhalten	können.

•	 	gewinnen	wir	ein	Verständnis	von	dem	für	die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	rele-
vanten	internen	Kontrollsystem	und	den	für	die	Prüfung	des	Lageberichts	relevan-
ten	Vorkehrungen	und	Maßnahmen,	um	Prüfungshandlungen	zu	planen,	die	unter	
den	gegebenen	Umständen	angemessen	sind,	jedoch	nicht	mit	dem	Ziel,	ein	Prü-
fungsurteil	zur	Wirksamkeit	dieser	Systeme	des	Eigenbetriebs	abzugeben.

•	 	beurteilen	wir	die	Angemessenheit	der	von	den	gesetzlichen	Vertretern	angewand-
ten	Rechnungslegungsmethoden	sowie	die	Vertretbarkeit	der	von	den	gesetzlichen	

Vertretern	dargestellten	geschätzten	Werte	und	damit	zusammenhängenden	Anga-
ben.

•	 	ziehen	wir	Schlussfolgerungen	über	die	Angemessenheit	des	von	den	gesetzlichen	
Vertretern	angewandten	Rechnungs¬legungsgrundsatzes	der	Fortführung	der	Un-
ternehmenstätigkeit	 sowie,	 auf	 der	 Grundlage	 der	 erlangten	 Prüfungsnachweise,	
ob	 eine	 wesentliche	 Unsicherheit	 im	 Zusammenhang	 mit	 Ereignissen	 oder	 Ge-
gebenheiten	besteht,	 die	bedeutsame	Zweifel	 an	der	Fähigkeit	 des	Eigenbetriebs	
zur	 Fortführung	 der	Unternehmenstätigkeit	 aufwerfen	 können.	 Falls	wir	 zu	 dem	
Schluss	kommen,	dass	eine	wesentliche	Unsicherheit	besteht,	sind	wir	verpflichtet,	
im	Bestätigungsvermerk	auf	die	dazugehörigen	Angaben	im	Jahresabschluss	und	
im	Lagebericht	aufmerksam	zu	machen	oder,	 falls	diese	Angaben	unangemessen	
sind,	unser	jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	unsere	Schluss-
folgerungen	auf	der	Grundlage	der	bis	zum	Datum	unseres	Bestätigungsvermerks	
erlangten	Prüfungsnachweise.	Zukünftige	Ereignisse	oder	Gegebenheiten	können	
jedoch	dazu	führen,	dass	der	Eigenbetrieb	seine	Unternehmenstätigkeit	nicht	mehr	
fortführen	kann.

•	 	beurteilen	wir	 die	 Gesamtdarstellung,	 den	Aufbau	 und	 den	 Inhalt	 des	 Jahresab-
schlusses	einschließlich	der	Angaben	sowie	ob	der	Jahresabschluss	die	zugrunde	
liegenden	Geschäftsvorfälle	und	Ereignisse	so	darstellt,	dass	der	 Jahresabschluss	
unter	Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Buchführung	sowie	
der	landesrechtlichen	Vorschriften	ein	den	tatsächlichen	Verhältnissen	entsprechen-
des	Bild	der	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertragslage	des	Eigenbetriebs	vermittelt.

•	 	beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	mit	dem	Jahresabschluss,	seine	Ge-
setzesentsprechung	und	das	von	ihm	vermittelte	Bild	von	der	Lage	des	Eigenbe-
triebs.

•	 	führen	wir	Prüfungshandlungen	zu	den	von	den	gesetzlichen	Vertretern	dargestell-
ten	zukunftsorientierten	Angaben	im	Lagebericht	durch.	Auf	Basis	ausreichender	
geeigneter	Prüfungsnachweise	vollziehen	wir	dabei	insbesondere	die	den	zukunfts-
orientierten	Angaben	von	den	gesetzlichen	Vertretern	zugrunde	gelegten	bedeutsa-
men	Annahmen	nach	und	beurteilen	die	sachgerechte	Ableitung	der	zukunftsorien-
tierten	Angaben	aus	diesen	Annahmen.	Ein	eigenständiges	Prüfungsurteil	zu	den	
zukunftsorientierten	Angaben	sowie	zu	den	zugrunde	liegenden	Annahmen	geben	
wir	nicht	ab.	Es	besteht	ein	erhebliches	unvermeidbares	Risiko,	dass	künftige	Er-
eignisse	wesentlich	von	den	zukunftsorientierten	Angaben	abweichen.

Wir	 erörtern	mit	 den	 für	 die	Überwachung	Verantwortlichen	 unter	 anderem	den	 ge-
planten	Umfang	und	die	Zeitplanung	der	Prüfung	sowie	bedeutsame	Prüfungsfeststel-
lungen,	einschließlich	etwaiger	Mängel	im	internen	Kontrollsystem,	die	wir	während	
unserer	Prüfung	feststellen.

Magdeburg,	16.07.2021

Anochin,	Roters	&	Kollegen
GmbH	&	Co.	KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft	

Jeannette	Winterfeld
Wirtschaftsprüferin

Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss des Ei-
genbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/ Bad Salzelmen“ für das Geschäftsjahr 
2020 vom 24.08.2021

Gemäß	§	19	Abs.	3	Gesetz	über	die	kommunalen	Eigenbetriebe	im	Land	Sachsen-An-
halt	(Eigenbetriebsgesetz	—	EigBG	LSA)	in	Verbindung	mit	§	322	Handelsgesetzbuch	

(HGB)	 und	 	 §	 142	 Kommunalverfassungsgesetz	 des	 Landes	 Sachsen-Anhalt	 (KVG	
LSA)	 obliegt	 dem	Rechnungsprüfungsamt	 der	 Stadt	 Schönebeck	 (Elbe)	 die	 Prüfung	
von	Eigenbetrieben.	Nach	Maßgabe	des	§	142	Abs.	2	KVG	LSA	kann	sich	das	Rech-
nungsprüfungsamt	eines	Wirtschaftsprüfers	bedienen.	
Auf	der	Grundlage	des	Beschlusses	Nr.	0068/2019	des	Betriebsausschusses	Kur-	und	
Gesundheitsverwaltung	 vom	 28.11.2019	 beauftragte	 das	 Rechnungsprüfungsamt	 der	
Stadt	Schönebeck	(Elbe)	die	Anochin	Roters	Kollegen	GmbH	&	Co.	KG	Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft	Steuerberatungsgesellschaft	 am	29.11.2019	mit	der	Prüfung	der	
Jahresabschlüsse	 2019	 -	 2022.	Am	16.10.2020	wurde	 die	 o.	 g.	Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft	Steuerberatungsgesellschaft	mit	der	Prüfung	des	 Jahresabschlusses	2020	
beauftragt.

Aus	Sicht	des	Rechnungsprüfungsamtes	ergeben	sich	zum	Prüfbericht	des	Wirtschafts-
prüfers	zum	Jahresabschluss	2020	keine	weiteren	Hinweise.
Deshalb	trifft	das	Rechnungsprüfungsamt	gemäß	§	19	Abs.	3	EigBG	LSA	in	Verbin-
dung	mit	der	Anlage	zur	Verordnung	über	die	Wirtschaftsführung	und	das	Rechnungs-
wesen	der	Eigenbetriebe	(Eigenbetriebsverordnung	—	EigBVO	LSA)	folgenden	Fest-
stellungsvermerk:

Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 16.07.2021 abgeschlossener Prü-
fung durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte

Anochin Roters Kollegen
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,

Klausener Straße 39 in 39112 Magdeburg

die Buchführung und der Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes SOLEPARK 
Schönebeck/Bad Salzelmen - Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe) den ge-
setzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung entsprechen. Der Jahresabschluss 
2020 vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschafts-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragssituation des Unternehmens. Der Lagebericht steht im Ein-
klang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Bean-
standungen keinen Anlass.

Das	Rechnungsprüfungsamt	empfiehlt,	eine	Entlastung	der	Betriebsleiterin	des	Eigen-
betriebes	SOLEPARK	Schönebeck/Bad	Salzelmen	vorzunehmen.

Hoffmann
Amfsleiterin 
Rechnungsprüfungsamt

Im Städtischen Bauhof Schönebeck, 
Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe)

 ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Stelle des 

Straßenwärters, Straßenbauer, Tiefbauer (m/w/d)
zu besetzen.

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Interessierte unter 
www.schoenebeck.de > Stellenmarkt.
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